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Signatur StAZH OS 28 (S. 48) 

Titel Beschluß des Regierungsrates betreffend 
Abänderung des Regulativs betreffend Erstellung 
von Beleuchtungsanlagen in staatlichen 
Pfrundlokalitäten vom 6. Dezember 1897 (XXV. 88). 

Ordnungsnummer  

Datum 15.08.1907 
 
[S. 48] Der Regierungsrat, 
nach Einsicht eines Berichtes der Baudirektion, 
beschließt: 
I. Artikel 2 des Regulativs betreffend Erstellung von Beleuchtungsanlagen in staatlichen 
Pfrundlokalitäten vom 6. Dezember 1897 erhält folgenden Wortlaut: 
Der Staat übernimmt die Kosten für die Zuleitung und Installation im Innern des 
Gebäudes*) bis zum Maximal-Kostenbetrag von Fr. 400. 
Die unter Mitwirkung des Staates erstellten Anlagen (exklusive Beleuchtungskörper) 
gehen in das Eigentum des Staates über. 
II. Dieser Beschluß hat rückwirkende Kraft für die im Budget 1907 vorgesehenen 
Anlagen. 
 
Zürich, den 15. August 1907. 
 
Vor dem Regierungsrate, 
Der Staatsschreiber: 
Dr. A. Huber. 
 
*) sc. des Pfarrhauses. 
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